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 *) Mit allen Personen- und Funktionsbezeichnungen sind Männer und Frauen in gleicher Weise gemeint. 
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Zweite Satzung zur Änderung 

der Prüfungs- und Studienordnung 

für den Bachelorstudiengang 

Berufliche Bildung Fachrichtung Metalltechnik 

an der Universität Bayreuth 

vom 5. August 2013 

 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und Art. 61 

Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität 

Bayreuth folgende  

Änderungssatzung: *) 

§ 1 

Die Prüfungs- und Studienordnung für den Bachelorstudiengang Berufliche Bildung Fach-

richtung Metalltechnik an der Universität Bayreuth vom 10. Dezember 2009 (AB UBT 

2009/084), geändert durch Satzung vom 10. August 2010 (AB UBT 2010/057) wird wie folgt 

geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnisses wird wie folgt geändert: 

a) § 8 des Inhaltsverzeichnisses wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 8 Anrechnung von Kompetenzen“ 

b) In § 19 des Inhaltsverzeichnisses wird das Wort „Prüfung“ durch das Wort 

Bachelorprüfung ersetzt. 

2. § 8 erhält folgende neue Fassung: 
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„§ 8 
Anrechnung von Kompetenzen  

(1) Die Anrechnung von Kompetenzen (Lernergebnisse) bestimmt sich nach  

Art. 63 Abs. 1 und 3 BayHSchG. 

(2) Eine Anrechnung außerhalb des Hochschulbereichs erworbener Kompeten-

zen ist ausgeschlossen.  

(3) 1Werden Kompetenzen angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensyste-

me vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtno-

te einzubeziehen. 2Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 

„bestanden“ aufgenommen; eine Einbeziehung in die Prüfungsgesamtnote 

findet in diesem Fall nicht statt. 3Eine Kennzeichnung der Anrechnung im 

Zeugnis ist zulässig. 4Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die An-

rechnung entscheidet der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit dem zu-

ständigen Fachvertreter. 5Wird die Anrechnung versagt, kann die betroffene 

Person innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Zustellung der Versagung 

eine Überprüfung der Entscheidung durch die Hochschulleitung beantragen. 
6Die Hochschulleitung gibt dem Prüfungsausschuss eine Empfehlung für die 

weitere Behandlung des Antrags. 

(4) Anträge zur Anrechnung von Kompetenzen sind möglichst unverzüglich nach 

der Immatrikulation jedoch spätestens vor Abschluss des Prüfungsverfahrens 

des jeweiligen Moduls beim Prüfungsausschuss einzureichen.“ 

3. § 19 erhält folgende neue Fassung: 

„§ 18 
Bestehen der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung ist nur bestanden, wenn die Note der Bachelorarbeit und in jeder 

Modulleistung mindestens "ausreichend" lautet und alle geforderten 180 Leistungs-

punkte erreicht sind. 

(2) 1Hat ein Kandidat bis Ende des achten Semesters die in Abs. 1 genannten Leistungs-

punkte aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht erreicht, gilt die Bachelorprüfung 

als erstmals nicht bestanden. 2Bereits bestandene, fristgerecht abgelegte Prüfungen 

müssen nicht wiederholt werden. 
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(3) 1Werden die fehlenden Prüfungen aus vom Studierenden zu vertretenden Gründen 

nicht innerhalb eines Jahres nach der in Abs. 2 Satz 1 festgelegten Frist bestanden 

oder sind die Wiederholungsmöglichkeiten vorher ausgeschöpft, so ist die Bachelorprü-

fung endgültig nicht bestanden. 2Die Frist wird durch Exmatrikulation und Beurlaubung 

nicht unterbrochen. 3Über das endgültige Nichtbestehen ergeht ein Bescheid nach 

Maßgabe von § 4 Abs. 5 in Verbindung mit Art. 41 des Bayerischen Verwaltungsver-

fahrensgesetzes (BayVwVfG) in der jeweils gültigen Fassung. 4Dem Studierenden 

kann vom Prüfungsausschuss auf Grund eines vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 

zu stellenden Antrags wegen besonderer, von ihm nicht zu vertretender Gründe, eine 

Nachfrist gewährt werden. 

(4) 1Für den Fall, dass vor Ablauf der in Abs. 2 Satz 1 genannten Frist eine Exmatrikulati-

on erfolgt, sind nicht bestandene Prüfungen innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt 

der Exmatrikulation zu wiederholen; hierzu ist eine erneute Immatrikulation nach Art. 

42 Abs. 2 Satz 1 BayHSchG erforderlich. 2Werden die in Satz 1 genannten Prüfungen 

innerhalb der dort festgelegten Frist nicht wiederholt, nicht bestanden oder sind die 

Wiederholungsmöglichkeiten vorher ausgeschöpft, so ist die Bachelorprüfung endgültig 

nicht bestanden. 3Unabhängig von der Exmatrikulation ist dem Studierenden das end-

gültige Nichtbestehen bekannt zu geben. 4Abs. 3 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. 

4.  § 20 erhält folgende neue Fassung: 

„§ 20 
Wiederholung einer Prüfung in Teilbereichen 

(1) Jede erstmals nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden. 

(2) 1Eine zweite Wiederholung ist nur in drei Prüfungen zulässig. 2Werden Prüfungen 

auch nach der zweiten Wiederholung nicht bestanden, ist die Bachelorprüfung 

endgültig nicht bestanden. 

(3) 1Wird die Bachelorarbeit nicht bestanden, so ist eine Wiederholung mit neuem 

Thema möglich. 2Eine zweite Wiederholung der Bachelorarbeit ist nicht möglich. 

(4) Durch studienorganisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Wieder-

holung einer nicht bestandenen Prüfung bzw. der nicht bestandenen Bachelorar-

beit in der Regel innerhalb einer Frist von sechs Monaten möglich ist.“ 
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5. Im Anhang wird der Bereich „1. Erziehungswissenschaften (28 LP)“ wie folgt ersetzt: 

„1. Erziehungswissenschaften  

Module / Lehrveranstaltung LP Prüfung SWS / Veran-
staltungsform 

Modul: EWS Psy 1: Psychologie 1 
7 

sP/mP und Bearbeitung 
von diversen Arbeitsauf-
gaben 

2V, 2V, 2S 

Modul: EWS AP 1 : Allgemeine Pä-
dagogik 1 

4 2 sP/mP S2/V+Ü, 2S 

Modul: EWS SP 1 BS: Schulpädago-
gik 1 Berufsschule  
(+ Pädagogisch-didaktisches = 
Schulpraktikum Schulpraktische Stu-
dien I *)  

9 

sP/mP und Hausarbeit 2V, (+P) 

Berufs- und Arbeitskunde    

Modul: BA1 4 Präsentation und sP/mP 2S 

Modul: BA2 4 Präsentation und sP/mP 2S 

Summe 28   
 
_________________________________________ 
*) Das Praktikum „Schulpraktische Studien I“ umfasst 120 Ustd. (=Unterrichtsstunden) und 
findet auf ein ganzes Schuljahr verteilt statt. Der Besuch der Veranstaltung „Berufspädago-
gik I“ ist Voraussetzung für das Praktikum.“ 

 

§ 2 

1Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 

gelten § 1 Nr. 3 und 4 für alle Prüfungen, die seit dem 01. März 2011 abgelegt wurden. 3Die 

Satzung gilt für alle Studierenden, die sich ab Wintersemester 2012/13 erstmals in diesen 

Studiengang eingeschrieben haben. 4Für Studierende, die sich vor Wintersemester 2012/13 

eingeschrieben haben und die noch keine Prüfungen in den Modulen der Psychologie nach 

den bisherigen Regelungen der Prüfungs- und Studienordnung für den Bachelorstudiengang 

Berufliche Bildung Fachrichtung Metalltechnik an der Universität Bayreuth vom 10. Dezem-

ber 2009 (AB UBT 2009/084), geändert durch Satzung vom 10. August 2010 (AB UBT 

2010/057) abgelegt haben, gilt Nr. 5. 5Für Studierende, die sich vor Wintersemester 2012/13 

eingeschrieben haben und bereits Prüfungen in den Modulen der Psychologie abgelegt ha-

ben, findet weiterhin die bisherige Modulübersicht der Prüfungs- und Studienordnung für den 

Bachelorstudiengang Berufliche Bildung Fachrichtung Metalltechnik an der Universität Bay-

reuth vom 10. Dezember 2009 (AB UBT 2009/084), geändert durch Satzung vom 10. August 

2010 (AB UBT 2010/057) Anwendung. 
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Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität Bayreuth vom 17. Juli 

2013 und der Genehmigung des Präsidenten der Universität Bayreuth vom 2. August 2013, 

Az. A 3368 - I/1. 

Bayreuth, 5. August 2013 UNIVERSITÄT BAYREUTH 

 DER PRÄSIDENT 

 
 Professor Dr. Stefan Leible 

Diese Satzung wurde am 5. August 2013 in der Hochschule niedergelegt. Die Niederlegung 

wurde am 5. August 2013 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. Tag der Be-

kanntmachung ist der 5. August 2013. 


